
  

  1330 Verleihung der Stadtrechte 

 
 Bekanntmachung 

 
  Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungs-

bedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Kronberg 
im Taunus 
 
 
 
 
Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fas-
sung vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1690) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) in Verbindung mit § 2 Nr. 2 der 
Hessischen Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem PBefG vom 
10.10.1997 (GVBl. I S. 370), in der derzeit geltenden Fassung hat der Magistrat 
in seiner Sitzung am 11.03.2024 folgende Änderung der Verordnung über die Be-
förderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in 
der Stadt Kronberg im Taunus beschlossen: 
 
Artikel 1 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 
Das Beförderungsentgelt setzt sich zusammen aus dem Grundpreis, dem Entgelt 
für die gefahrene Wegstrecke (Kilometerpreis) und dem Wartepreis. 
 
 

§ 1 
 

Grundgebühr je Fahrt                €   4,00 
 

Wegstreckenberechnung für Fahrten innerhalb des  
Pflichtfahrgebietes (Kilometerpreis)     €  2,40 

 
Wartezeit pro Stunde      € 40,00  

 
 
Artikel 2 
 
Die übrigen Vorschriften bleiben unverändert. 
 
 
Artikel 3 
 
Diese Verordnung tritt sechs Wochen nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Kronberg im Taunus, den 15.03.2024 
Der Magistrat der Stadt Kronberg im Taunus 
 
 
Christoph König 
Bürgermeister 
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